
Jugendförderungsgese tz  183

I.

Teilnahme der Jugend am Aufbau 
der Deutschen Demokratischen Republik

§i
Die Regierung, die Ministerien der Republik, die Landes

regierungen und alle anderen Staats- und Verwaltungs
organe sowie die Leiter der Betriebe sind verpflichtet, die 
Jugend stärker zum staatlichen, wirtschaftlichen und kul
turellen Aufbau der Republik heranzuziehen und die besten 
Vertreter der Jugend mit verantwortlicher Arbeit in den 
staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Institutionen 
zu betrauen.

§2
Die demokratische Jugendorganisation ist berechtigt, 

ihre Initiative in allen Fragen, die die Lage der Jugend, 
die Verbesserung der Arbeit der Betriebe, Verwaltungen, 
Lehranstalten und aller anderen Organe sowie den Kampf 
gegen Bürokratismus, Sabotage und Mängel in der Arbeit 
betreffen, ungehindert und überall zu entfalten.

§3
Die aktive Teilnahme der Jugend am Kampf für die Er

füllung des Volkswirtschaftsplanes, für die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und Qualität der Produktion, für die 
Einsparung von Material sowie die Einführung und Ver
breitung fortschrittlicher Arbeitsmethoden ist allseitig zu 
unterstützen und die patriotische Bewegung der Jungakti
visten mit allen Kräften zu fördern.
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